
Preisliste Nr. 23  ·  gültig ab 01.01.2010 spielen und lernen · familie.de

10.  Kombinationen

family media: Kombination aus FamilIe&Co und spielen und lernen 
family media plus: Kombination aus Familie&Co, spielen und lernen und Baby&Co 

Formate 
spielen und lernen

Formate 
Familie&Co/Baby&Co

Kombi-Preise  
family media

Kombi-Preise 
family media plus

Satzspiegel 
(Breite x Höhe in mm)

Anschnitt 
(Breite x Höhe in mm)

Satzspiegel 
(Breite x Höhe in mm) 

Anschnitt 
(Breite x Höhe in mm)

Ein- bis Vierfarbig Ein- bis Vierfarbig

1/1 Seite 170      x 242,25 205       x 280 184 x 234 210 x 265 21.600,– 27.400,–

3/4 Seite hoch 122,5   x 242,25 143,5   x 280 130 x 234 145 x 265 18.150,– 23.000,–
Seite quer 170      x 187 205      x 199,75 184 x 165 210 x 185

2/3 Seite hoch 104,75 x 242,25 130,75 x 280 118 x 234 128 x 265 16.090,– 20.410,–
Seite quer 170      x 157,25 205      x 170 184 x 154 210 x 169

1/2 Seite hoch   79      x 242,25 100      x 280   85 x 234 100 x 265 12.080,– 15.320,–
Seite quer 170      x 123,5 205      x 136 184 x 110,5 210 x 128

1/3 Seite hoch   50      x 242,25   71      x 280   50 x 234   65 x 265 8.650,– 10.970,–
Seite quer 170      x   76,5 205      x   89,25 184 x   62,5 210 x   80

1/4 Seite hoch   35,5   x 242,25   56,5   x 280   40 x 234   60 x 265
Seite normal   83      x 123,25 104      x 136   85 x 110,5 100 x 128 6.920,– 8.770.–
Seite quer 170      x   59,5 205      x   72,25 184 x   52,5 210 x   70

Formate über Bund

2/1 Seite 368      x 242,25 410      x 280 390 x 234 420 x 265 43.200,– 54.800,–

Umschlagseiten (1/1)

2. Umschlagseite 170       x 242,5 205      x 280 184 x 234 210 x 265 22.680,– 28.770,–

4. Umschlagseite 170       x 242,5 205      x 280 184 x 234 210 x 265 23.760,– 30.140,–

Kombinationsvoraussetzungen
Die Kombinationsanzeigen können innerhalb eines 
Jahres in beliebigen Ausgaben geschaltet werden – 
Voraussetzung sind gleicher Werbungtreibender und 
gleiches Format.

Additionsrabatt
Bei zusätzlicher Belegung eines Einzelheftes aus der 
Kombination family media sowie family media plus 
errechnet sich der Abschlussrabatt für die Einzel-
titelbelegung aus der Addition aller Volumina bzw. 
Schaltungen.

Rabatte für Ad Specials
Bei Gesamtbelegung unserer Kombinationen family 
media sowie family media plus wird ein Rabatt von 5% 
gewährt.

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.



11.  Kleinanzeigenformate und -preise /Promotions

family media: Kombination aus FamilIe&Co und spielen und lernen 
family media plus: Kombination aus Familie&Co, spielen und lernen und Baby&Co

Preise, ein- bis vierfarbig

Formate spielen und lernen family media family media plus

1/6 2.050,– 4.580,– 5.800,–

1/8
 1.550,– 3.450,– 4.350,–

1/12 1.050,– 2.300,– 2.920,–

1/16 800,– 1.730,– 2.200,–

1/24 520,– 1.150,– 1.450,–

1/32 390,– .860,– 1.080,–

Formate im Satzspiegel (Breite x Höhe in mm)

Formate spielen und lernen Familie&Co/Baby&Co

1/6 1-spaltig 50   x 123 50 x 108

1/8 

 

1-spaltig 
2-spaltig

35,5 x 123 
83    x   62 

40 x 108 
85 x   50

1/12 1-spaltig 50    x    61 50 x   50

1/16 1-spaltig 35,5 x   62 40 x   50

1/24 1-spaltig 50    x   30 50 x   26

1/32 1-spaltig 35,5 x   30 40 x   32

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Promotion-Anzeigen
Wir layouten und produzieren Ihren individuellen Anzeigenauftritt in spielen und  
lernen.

Anzeigenpreise

Titel 1/1 Seite 4c 2/1 Seite 4c

spielen und lernen 9.700,– 19.400,–

family media 21.600,– 43.200,–

family media plus 27.400,– 54.800,–

zzgl. Kosten für Gestaltung  
und Druckvorlagen

2.000,– 3.500,–

Weitere Formate auf Anfrage.
Foto- und Textmaterial müssen angeliefert werden.
Die Anzeigen sind rabatt- und agenturprovisionsfähig. 
Die Gestaltungskosten sind weder rabatt- noch agenturprovisionsfähig.

Sonderwerbeformen
Für spielen und lernen bieten wir eine Vielzahl an Sonderwerbeformen an. 
Details und Preise auf Anfrage.
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12.  Geschäftsbedingungen

1. „Anzeigenauftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung. 
Der Anzeigenauftrag kommt zustande durch die Buchung der Anzeige durch den 
Auftraggeber (Angebot) und Bestätigung der Buchung durch den Verlag in Text-
form (Annahme). Buchung und Bestätigung können auch über das OBS Online-
Buchungssystem erfolgen (Infos zu OBS finden Sie unter www.obs-portal.de).

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsab-
schluss abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Er-
scheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der 
in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziff. 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigen-
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten 
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme ent-
sprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausga-
ben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es 
sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Vertrages ausdrücklich davon 
abhängig gemacht hat. Bei rubrizierten Anzeigen gewährleistet der Verlag den 
Abdruck in der jeweiligen Rubrik, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung 
bedarf.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige” deutlich 
kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder 
der technischen Form, nach einheitlichen Grundsätzen des Verlages, abzulehnen, 
und zwar auch dann, wenn der Auftrag bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben worden ist. Der Verlag hat ferner das Recht, auch bereits 
rechtsverbindlich bestätigte Aufträge zurückzuweisen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetz, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters einer Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format und Aufmachung beim Leser den 
Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdan-
zeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrags wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes, einwandfreier Druckunterla-
gen oder Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete 
oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen 
der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder 
eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte Nachfrist 
verstreichen, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht.



12.  Geschäftsbedingungen

10. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus 
positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden beim Vertragsabschluss und aus 
unerlaubter Handlung sind in jedem Fall ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers oder eines seiner leitenden 
Angestellten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Reklamationen 
müssen innerhalb vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden. Für später eingehende Reklamationen ist jede Haftung des 
Verlages ausgeschlossen. Für Fehler jeder Art aus telefonischer Übermittlung 
übernimmt der Verlag keine Haftung.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftragge-
ber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 
Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht 
innerhalb der vom Verlag gesetzten Frist zurück, so gilt die Genehmigung zum 
Druck als erteilt.

12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und 
Beleg sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom 
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen 
Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachläs-
se für die vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen mit 5% über 
Haupt-Refinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei gerichtlichen Vergleichen im Rahmen der 
Zwangsvollstreckung entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen begründeter Zweifel 
an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch wäh-
rend der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel vom Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach 
Art und Umfang des Anzeigenauftrags werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Beleghefte geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft wer-
den, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

15. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen sowie für vom Auftragge-
ber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach 
Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Verein-
barung getroffen worden ist.

17. Erfüllungsort für die Leistung des Verlages und die Zahlung des Auftraggebers 
ist ausschließlich der Sitz des Verlages. Ist der Auftraggeber Kaufmann, der nicht 
zu den in §4 HGB bezeichneten Gewerbetreibenden gehört, eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist 
Gerichtsstand ebenfalls der Sitz des Verlages. Im übrigen ist der Sitz des Verlages 
Gerichtsstand für den Fall, dass der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland verlegt, oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt  ist, oder der Verlag Ansprüche im 
Wege des Mahnverfahrens geltend macht.

18. Eine Auflagenminderung bei Titeln, die heftbezogene Auflagendaten veröffent-
lichen, berechtigt nur dann zu einer Preisminderung, wenn und soweit sie bei einer 
Auflage von bis zu unter 500.000 Exemplaren 10 v. H. überschreitet (Schwan-
kungsbreite). Die Höhe der Preisminderung errechnet sich aus der prozentualen 
Abweichung von der garantierten Auflage abzüglich der nach Absatz 1 berechne-
ten zulässigen Schwankungsbreite. Die der Garantie zugrundeliegende Auflage ist 
die gesamte verkaufte Auflage im Sinne der Definition der IVW. Sie errechnet sich 
für das Insertionsjahr aus dem Auflagendurchschnitt der vier Quartale vor dem 
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Insertionsjahr, soweit nicht vom Verlag eine absolute Auflagenzahl als Garantie in 
der jeweiligen Preisliste angegeben wurde. Voraussetzung für einen Anspruch auf 
Preisminderung ist ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der Mengenstaffel und für 
mindestens drei Ausgaben. Grundlage für die Berechnung der Preisminderung ist 
der Auftrag pro Unternehmen, soweit nicht bei Auftragserteilung eine Abrechnung 
nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definieren sind, vereinbart wurde.
Die mögliche Auflagenminderung errechnet sich als Saldo der Auflagenüber- und 
Auflagenunterschreitungen der belegten Ausgaben innerhalb des Insertions-
jahres. Ein Anspruch auf Rückvergütung ist innerhalb eines halben Jahres nach 
Ablauf des Insertionsjahres geltend zu machen. Die Rückvergütung erfolgt am 
Kampagnenende auf Basis des Kundennettos unter Berücksichtigung der bereits 
gewährten Agenturvergütung als Naturalgutschrift oder – wenn dies nicht mehr 
möglich ist – als Entgelt. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nur, wenn die 
Rückvergütungssumme mindestens 2.557,– EURO beträgt.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Ange-
boten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste 
des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

b) Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages 
gelten sinngemäß auch für Aufträge über Beikleber, Beihefter oder technische 
Sonderausführungen. Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch 
den Verlag rechtsverbindlich. 

c) Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch für laufende Auf-
träge, nicht jedoch vor Ablauf von drei Monaten nach Bekanntgabe.

d) Wenn für konzernangehörige Firmen eine gemeinsame Rabattierung bean-
sprucht wird, ist die schriftliche Bestätigung einer Kapitalbeteiligung von mehr als 
50% erforderlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung 
sind Unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von minde-
stens 50% besteht.

e) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. 
Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
diesen aus der Ausführung des Auftrags, auch wenn er storniert sein sollte, gegen 
den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
stornierte Anzeigen, so stehen dem Auftraggeber etwaige Ansprüche daraus nur 
im Rahmen der vorstehend abgedruckten Ziffer 10 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen zu.

f) Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (z.B. Arbeitskämpfe, 
Beschlagnahme und dgl.) hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der ver-
öffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% der garantierten verkauften 
Auflage erfüllt sind. Geringere Leistungen sind nach dem Tausender-Seitenpreis 
gemäß der im Tarif genannten garantierten verkauften Auflage zu bezahlen.

g) Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht termingerechte 
Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch nach einer von der Vorlage ab-
weichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung und Druck-
qualität verursachen. Etwaige Ansprüche hieraus können lediglich im Rahmen der 
vorstehend abgedruckten Ziffer 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geltend 
gemacht werden. Der Verlag muss sich die Berechnung entstehender Mehrkosten 
vorbehalten.
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13.  Ansprechpartner vor Ort
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International
Axel Springer AG
Advertising Sales International
Leitung: Barbara Krist
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Telefon:	+49 (0) 40 3 47 2 78 42
Telefax:	+49 (0) 40 3 47 2 55 40
E-Mail: barbara.krist@axelspringer.de

Benelux
Maarten Beelaerts
Axel Springer Media Groep Nederland B.V.
Postbus 27 
NL-3980 CA Bunnik
Telefon:	+31 (0) 30 6 56 87 90
Telefax:	+31 (0) 30 6 56 87 91
E-Mail: adsales.benelux@axelspringer.de

Frankreich, West-Schweiz
Jean-Robert Mamin
Axel Springer Media France
31, rue de l’Alma
F-92400 Courbevoie
Telefon:	+33 (0) 1 55 62 09 90
Telefax:	+33 (0) 1 55 62 04 89
E-Mail: adsales.france@axelspringer.de

Großbritannien / Irland
Alex McKibbin
Axel Springer AG – UK Branch
2 Princeton Court
53/55 Felsham Road
GB-London SW15 1BY
Telefon:	+44 (0) 20 87 89 49 29
Telefax:	+44 (0) 20 87 89 48 01
E-Mail: adsales.uk@axelspringer.de

Italien
Cristiano Merlo
Laura Ferri
Axel Springer Media Italia S.r.l.
Via Leopardi N° 21
I-20123 Milano
Telefon:	+39 02 43 98 18 65
Telefax:	+39 02 43 40 04 25
E-Mail: info@axelspringer.it

Japan
Yutaka Mogi
Tandem Inc.
Kyodo Bldg. 4F
7-15-5 Ginza, Chuo-ku
J-Tokyo 104-0061
Telefon:	+81 (0) 3 35 41 41 66
Telefax:	+81 (0) 3 35 41 47 48
E-Mail: adsales.japan@axelspringer.de

Central Coordinated  
International Markets
Patrizia Tealdi Thorn
Axel Springer AG
Advertising Sales International
Axel-Springer-Straße 65
Brieffach 1550 - Berlin
10888 Berlin
Telefon:	+49 (0) 30 25 91 7 25 50
Telefax:	+49 (0) 30 25 91 7 25 55
E-Mail: patrizia.tealdi@axelspringer.de

Österreich / Liechtenstein
Kathi Andresen
Axel Springer AG
Advertising Sales International
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Telefon:	+49 (0) 40 3 47 2 49 50
Telefax:	+49 (0) 40 3 47 2 55 40
E-Mail: kathi.andresen@axelspringer.de

Deutschsprachige Schweiz
Felix Husmann
Axel Springer AG
Advertising Sales International
Axel-Springer-Straße 65 
10888 Berlin 
Telefon +49 (0) 30 25 91 7 25 70 
Telefax +49 (0) 30 25 91 7 25 55 
E-Mail: felix.husmann@axelspringer.de

Spanien
Rocio Lazcoz
Publicitas International S.A.
C/Goya 21, 1 Dcha.
E-28001 Madrid
Telefon:	+34 (0) 91 3 23 79 11
Telefax:	+34 (0) 91 7 33 59 58
E-Mail: adsales.spain@axelspringer.de

U.S.A.
Michael Monheim
Axel Springer Group Inc.
286 Madison ave, Suite 2001
USA-New York, NY 10017
Telefon:	+1 (0) 2 12 9 72 17 20
Telefax:	+1 (0) 2 12 9 72 17 24
E-Mail: adsales.usa@axelspringer.de

Inland Verlagsanschrift
Verlagsbüro Berlin
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Axel-Springer-Straße 65
10888 Berlin
Telefon + 49 (0) 30 25 91 7 25 75
Telefax + 49 (0) 30 25 91 7 15 43
E-Mail: azs.berlin@axelspringer.de

Verlagsbüro Hamburg
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Telefon + 49 (0) 40 3 47  2 88 70
Telefax + 49 (0) 40 3 47  2 81 60
E-Mail: azs.hamburg@axelspringer.de

Verlagsbüro Hannover
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Lister Straße 17
30163 Hannover
Telefon + 49 (0) 511 9 60 42 30
Telefax + 49 (0) 511 9 60 42 40
E-Mail: azs.hannover@axelspringer.de

Verlagsbüro Düsseldorf
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Neuer Zollhof 1
40221 Düsseldorf
Telefon + 49 (0) 2 11 15 92 68 0
Telefax + 49 (0) 2 11 15 92 68 55
E-Mail: azs.duesseldorf@axelspringer.de

Verlagsbüro Frankfurt
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Mittlerer Hasenpfad 25
60598 Frankfurt
Telefon + 49 (0) 69 96 23 85 0
Telefax + 49 (0) 69 96 23 85 33
E-Mail: azs.frankfurt@axelspringer.de

Verlagsbüro Stuttgart
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Zeppelinstraße 116
73730 Esslingen
Telefon + 49 (0) 711 3 19 91 11
Telefax + 49 (0) 711 3 19 91 30
E-Mail: azs.stuttgart@axelspringer.de

Verlagsbüro München
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Isartorplatz 8
80331 München
Telefon + 49 (0) 89 21 10 34 81
Telefax + 49 (0) 89 21 10 34 80
E-Mail: azs.muenchen@axelspringer.de

Family Media GmbH & Co. KG
Schnewlinstraße 6
79098 Freiburg im Br.
Telefon + 49 (0) 7 61 7 05 78 0
Telefax + 49 (0) 7 61 7 05 78 6 50


